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Herrn Christian Schmidt-Sommerfeld 
Präsident des Landgerichts München II 
80320 München 

Oberammergau, 24.9.2015 
 

Betreff: Bl.Nr. 70/15; Ihr Schreiben vom 16.9.2015, eingegangen am 23.9.2015 
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Richterin Buck 
 
 
Sehr geehrter Herr Schmidt-Sommerfeld, 
 
dass Sie sich nicht schämen, ein solches Schreiben zu verfassen? 
 
Mein Schriftsatz vom 6.6.2015 enthält nichts von Ihnen Behauptetes!  
Im Übrigen geht aus den Gerichtsakten (WaltlZahlungenAnAllianz2012-heute.pdf) hervor, dass 
die behauptete Zahlung nicht erfolgt ist. Die Behauptung der Richterin „vielmehr hat der 
Beklagte selbst vorgetragen, die Prämie nachträglich bezahlt zu haben“ ist eine vorsätzliche 
Lüge. 
 
Sie bezichtigen mich vorsätzlich der Lüge und behaupten, dass ich als Anaesthesist nicht 
beurteilen kann, ob eine Erkrankung vorliegt oder nicht. 
Dazu habe ich mich mit „wegen akuter Erkrankung und notwendiger medikamentöser 
Behandlung ist meine Teilnahme am o.g. Termin als Beklagter nicht möglich.“ am 15.7.2015 
und mit „Um nicht wieder Probleme hypertoner Art (Hypertensive Krise = Oberbegriff für 
krisenhaft erhöhte Blutdruckwerte)“ am 24.7.2015 geäußert. 
 
Die Richterin hat vorsätzlich oder grob fahrlässig wegen hoher Schlampigkeit oder wegen 
Dummheit ein Fehlurteil gefällt und die begründet geforderte Zulässigkeit einer Berufung 
unterdrückt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Ewald J. Waltl 
 

 


